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berstreichen ihres Viehes in die .Anschläge,
und durch Ruiniren der Befriedigungen
Brüche und Kosten werden zugezogen werden.

Urkundlich rc.

28 ) Cammer - Bekanntmachung v.
25 . März  xudl . den go . März iziZ.

Um die Unzuträglichkeiren zu beseitigen , Ver^ gun̂ des
welche für die Eingesessenen des Amts Bur - z» Burhave,
have daraus entstehen , daß der Kramer¬
markt zu Burhave jährlich im Anfänge des
September - Monats gehalten wird , hat
die Cammer nach dem Wunsche einer des-

falls zusammenberufenen Amtsversammlung
beschlossen , den gedachten Markt von nun
an jährlich auf den 14 . July zu verlegen,
und denselben an diesem Tage im gegenwär¬
tigen Jahre zum erstenmal halten zu lassen,
welches zur Nachricht der Beykvmmenden
hiemirtelst bekannt gemacht wird.

29 ) Der Justizcanzley Vorschrift
an die Landgerichte.

Nachdem wider dl . dl . Schulden halber Formular zu ei-
der Concurs Hieselbst erkannt worden ist , ^
wird solches hierdurch zur öffentlichen Kunoe
gebracht , und es werden zur Ausführung
des Concurses , der " gesetzlichen Vorschrift
gemäß , nachstehende Termine angesetzet ; ^
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